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§ 1 Name und Sitz 
 

(1) Der Name des Vereins lautet:  
Die DORFbegegnungsLÄDEN in Deutschland e.V. 

 
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Otersen (Niedersachsen). 
 
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
(4) Der Verein ist unabhängig und parteipolitisch neutral. 
 

§ 2 Zweck und Aufgaben des Vereins 
 

(1) Der Zweck des Vereins ist 
a) die Förderung von Initiativen zur Verbesserung der Nahversorgung 
insbesondere im ländlichen Raum 
b) die Förderung der Mitglieder, also der bürgerschaftlich organisierten Dorfläden als 
Selbsthilfeeinrichtungen und/oder der von Kommunen geführten Dorfläden. 
 
(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch 
a)  die Information der Öffentlichkeit und Bildungsarbeit über die positiven Auswirkungen von Bürger- 
Dorfläden (bürgerschaftlich und/oder kommunal organisiert) für Verbraucher, Natur und Umwelt 
sowie regional-ökonomische Kreisläufe, insbesondere durch die Organisation der Auszeichnung 
„Dorfladen des Jahres“, Unterstützung der Medien, Kooperation mit Forschungs-Instituten und 
Studierenden sowie Universitäten, 
b) die Sammlung und die Zurverfügungstellung von Erfahrungen von Bürger-Dorfläden, um 
Interessierte an und Betreiber von Bürger-Dorfläden zu unterstützen, 
c) die Organisation und Durchführung von Bildungsmaßnahmen für Interessierte, Betreiber oder 
Beschäftigte (i.d.R. Berufsfremde und Seiteneinsteigerinnen) in den Bürger-Dorfläden, den 
ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern, Aufsichtsräten, Beiräten und / oder ehrenamtlichen 
Geschäftsführungen der Verbraucher-Organisationen, die die Gemeinwohl-orientierten Bürger- 
Dorfläden betreiben, 
d) die Information über Fördermittel zur Qualifizierung und Weiterbildung von Gründungs-Initiativen 
und bestehenden Bürger-Dorfläden und 
e) die Vertretung der unter § 2 (1) genannten Mitglieder gegenüber Ministerien auf Landes- und 
Bundesebene sowie gegenüber Kommunen und Landkreisen. 
 
(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
(4) Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Aufgaben verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 
keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der 
Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden. 
 

§ 3 Mitgliedschaft 
 

(1) Der Verein unterscheidet zwischen ordentlichen und fördernden Vereinsmitgliedern. 
 
(2) Ordentliche Mitglieder können Bürger-Dorfläden (als Personengesellschaften und juristische Personen des 
privaten und öffentlichen Rechtes) werden. 
 
(3) Fördernde Mitglieder können natürliche Personen, Personengesellschaften und juristische Personen des 
privaten und öffentlichen Rechtes werden, die den Vereinszweck fördern wollen. Fördernde Mitglieder haben im 
Verein die gleichen Rechte und Pflichten wie ordentliche Mitglieder.  
 

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 
 

(1) Der Antrag auf Erwerb der Mitgliedschaft ist schriftlich an den Vorstand zu richten, der über die Aufnahme 
entscheidet. 
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(2) Im Antrag ist anzugeben, ob eine ordentliche oder eine fördernde Mitgliedschaft angestrebt wird. 
Ordentliche Mitglieder müssen mit dem Aufnahmegesuch ihren Vertreter für die Mitgliederversammlung 
benennen. Der Vertreter ist allein berechtigt, das Stimmrecht für das ordentliche Mitglied auszuüben. 
 
(3) Ein Rechtsanspruch auf Erwerb der Mitgliedschaft besteht nicht. 
 
(4) Lehnt der Vorstand den Antrag auf Erwerb der Mitgliedschaft ab, hat er dies dem Antragsteller schriftlich 
mitzuteilen. Die Gründe für die Ablehnung müssen nicht angegeben werden.  
 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 
 

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch  
a) Tod,  
b) freiwilligen Austritt,  
c) durch Ausschluss aus dem Verein oder  
d) durch Auflösung der juristischen Person.  
 
(2) Die bis zur Beendigung der Mitgliedschaft entstehenden Ansprüche des Vereins gegen das ausscheidende 
Mitglied, insbesondere Beitragsforderungen, bleiben bestehen. Das ausscheidende Mitglied hat keinen 
Anspruch auf das Vermögen des Vereins. 
 
(3) Der freiwillige Austritt erfolgt schriftlich durch Austrittserklärung gegenüber dem Vorstand. Der freiwillige 
Austritt ist nur jeweils zum Ende eines Kalenderjahres möglich. Die Austrittserklärung hat unter Einhaltung einer 
Frist von 3 Monaten zum Schluss des Kalenderjahres zu erfolgen. 
 
(4) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es 
schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt. Vor der Beschlussfassung muss dem Mitglied 
Gelegenheit zur mündlichen und schriftlichen Stellungnahme gegeben werden. Gegen den Beschluss kann das 
Mitglied Berufung einlegen. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zugang des Beschlusses beim 
Vorstand einzulegen. Die Mitgliederversammlung entscheidet abschließend über den Ausschluss durch einfache 
Mehrheit. 
 
(5) Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins weder eingezahlte Beiträge 
zurück noch haben sie irgendeinen Anspruch auf das Vereinsvermögen. 

 
§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 
(1) Die Rechte der Vereinsmitglieder bestimmen sich vorrangig nach den Bestimmungen dieser Satzung und 
nachrangig nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
(2) Die Mitglieder unterstützen den Verein in seinen Zielen und Aufgaben. Die Mitglieder sind insbesondere 
verpflichtet, 
a) die Satzung sowie Anordnungen und Beschlüsse der Organe des Vereins zu beachten, 
b) die beschlossenen Beiträge zu leisten. 
 
 

§ 7 Finanzierung des Vereins 
 
(1) Der Verein finanziert sich durch 
      a) von den Mitgliedern zu entrichtenden Jahresbeiträgen, 
      b) freiwillige Spenden, Zuschüsse und Fördermittel. 
 
(2) Die Höhe der Jahresbeiträge und deren Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung beschlossen und in 
einer separaten Beitragssatzung geregelt. 
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§ 8 Organe des Vereins 
 

Organe des Vereins sind  
a) der Vorstand, 
b) der Gesamtvorstand und  
c) die Mitgliederversammlung. 
 

§ 9 Vorstand 
 
(1) Der Vorstand i.S. des § 26 BGB besteht  
a) aus dem 1. Vorsitzenden (m/w/d),  
b) zwei stellvertretenden Vorsitzenden (m/w/d). 
 
(2) Die Mitgliederversammlung kann einen Gesamtvorstand bestimmen, dem neben dem Vorstand nach Abs. 1 
bis zu maximal fünf weiteren Beisitzern (m/w/d) angehören. 
 

§ 10 Aufgaben des Vorstands 
 
(1) Dem Vorstand des Vereins obliegt die Vertretung des Vereins nach §26 BGB und die Führung der Geschäfte. 
Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 
a) die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich der Aufstellung der     
    Tagesordnung, 
b) die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 
c) die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts und 
d) die Aufnahme neuer Mitglieder. 
(2) Der Verein wird durch jeweils zwei Mitglieder des Vorstandes gemeinschaftlich vertreten. 
 
(3) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins nach den Beschlüssen und Richtlinien der 
Mitgliederversammlung ehrenamtlich. 
 

§ 11 Bestellung des Vorstands 
 
(1) Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung gewählt. Die Wahl kann auch online 
erfolgen. Die Amtszeit läuft bis zur ordentlichen Mitgliederversammlung vier Jahre nach der Wahl. 
 
(2) In den Vorstand wählbar sind natürliche Personen, die von einem ordentlichen Mitglied benannt wurden. Sie 
müssen beim ordentlichen Mitglied entweder Mitglied eines gesetzlichen Organs (Vorstand/Aufsichtsrat) oder 
Mitglied eines Beirats oder ähnlichen freiwilligen Organs sein, das die Mitglieder / (stillen) Gesellschafter 
gegenüber dem Vorstand / der Geschäftsführung vertreten. Die Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern ist 
möglich. 
 
(3) Der Vorstand bestimmt aus seinen Reihen und / oder dem Gesamtvorstand einen Schriftführer (m/w/d) und 
einen Kassenwart (m/w/d). 
 
(4) Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus dem Amt aus, dann ist auf der nächsten Mitgliederversammlung 
für die restliche Amtszeit ein Ersatzmitglied zu wählen. Wird ein Vorstandsmitglied durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung abberufen, so ist die Wahl eines Ersatzmitglieds in der diesen Beschluss fassenden 
Mitgliederversammlung durchzuführen.  
 

§ 12 Beratung und Beschlussfassung des Vorstands 
 
(1) Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden, bei einer Verhinderung 
von einem seiner Stellvertreter, einberufen. Eine Einberufungsfrist von 7 Tagen ist einzuhalten. Der Vorstand 
kann auch elektronisch oder schriftlich Beschlüsse fassen, soweit kein Vorstandsmitglied diesem Verfahren 
widerspricht. Wird die Einberufungsfrist nicht eingehalten, ist dieser Mangel heilbar, wenn der Mangel von 
keinem Vorstandsmitglied bis zu Beginn der Sitzung gerügt wird.  
 
(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Einladung mindestens 50% der 
Vorstandsmitglieder anwesend sind. 
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(3) Alle Mitglieder des Vorstandes nach § 9 Abs. 1 sind stimmberechtigt. 
 
(4) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden teilnehmenden Vorstandsmitglieder gefasst.  
 
(5) Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom Schriftführer sowie vom 
Vorsitzenden zu unterschreiben. 
 

§ 13 Gesamtvorstand 
 
(1) Der Gesamtvorstand soll den Vorstand bei seiner Arbeit beraten und unterstützen. 
 
(2) Der Vorstand soll den Gesamtvorstand mindestens einmal jährlich einberufen, um über die Entwicklung der 
Vereinsarbeit zu berichten. 
 
(3) Für die Wählbarkeit, das Wahlverfahren und die Amtszeit gelten die Vorschriften für den Vorstand 
entsprechend. 
 
(4) Für Sitzungen des Gesamtvorstandes gelten die Vorschriften für den Vorstand entsprechend 

 
§ 14 Mitgliederversammlung 

 
Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören insbesondere: 
a) Wahl und Abwahl der Mitglieder des Vorstandes und des Gesamtvorstands, 
b) Entlastung des Vorstandes, 
c) Entgegennahme der Berichte des Vorstandes, 
d) Festsetzung von Beiträgen, Umlagen und deren Fälligkeit, 
e) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung einschließlich der Änderung des Vereinszwecks, 
f) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins, 
g) Ernennung von besonders verdienstvollen Mitgliedern zu Ehrenmitgliedern, 
h) Entscheidung über die Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen und 
i) weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach Gesetz ergeben. 
 

§ 15 Einberufung der Mitgliederversammlung 
 
(1) Mindestens einmal im Jahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. Diese kann auch online 
durchgeführt werden. Der Vorstand kann mit Zustimmung des Gesamtvorstands beschließen, dass die 
Versammlung online durchgeführt wird bzw. einen vom Sitz abweichenden Versammlungsort festlegen. 
 
(2) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen per Email oder 
auf anderem elektronischen Wege einberufen. Die Einladung gilt als den Mitgliedern zugegangen, wenn es an 
die letzte dem Verein bekannt gegebene E-Mailadresse oder sonstige elektronische Kontaktadresse gerichtet 
war. 
 
(3) Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem angesetzten 
Termin schriftlich fordert. Die Ergänzung ist allen Mitgliedern in elektronischer Form spätestens drei Werktage 
vor der Mitgliederversammlung bekannt zu machen. 
 
(4) Anträge über die Abwahl des Vorstandes, über die Änderung der Satzung einschließlich der Änderung des 
Vereinszwecks und über die Auflösung des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur 
Mitgliederversammlung zugegangen sind, können erst auf der nächsten Mitgliederversammlung beschlossen 
werden. 
 
(5) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn das Interesse des 
Vereins dies erfordert oder wenn mindestens ein Viertel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks 
und der Gründe beantragt.  
 
(6) Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann Gäste zulassen. 
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§ 16 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied oder einem mehrheitlich gewählten 
Versammlungsleiter geleitet. 
 
(2) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
 
(3) Jedes ordentliche Mitglied hat eine Stimme. Die Ausübung des Stimmrechts erfolgt durch eine natürliche 
Person, die nach § 11 Abs. 2 dieser Satzung in den Vorstand wählbar ist und vom ordentlichen Mitglied 
bevollmächtigt wurde. Ordentliche Mitglieder können anderen ordentlichen Mitgliedern schriftlich eine 
Stimmrechtsvollmacht erteilen. Ein ordentliches Mitglied darf maximal zwei andere Mitglieder vertreten. 
 
(4) Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen und 
ungültige Stimmen bleiben außer Betracht. Die Abwahl des Vorstandes und Satzungsänderungen einschließlich 
der Änderung des Vereinszwecks sowie die Auflösung des Vereins können nur mit Dreiviertelmehrheit 
beschlossen werden. 
 
(5) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Auf Antrag ist eine geheime Abstimmung 
durchzuführen.  
 
(6) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Versammlungsleiter 
und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.  
 

§ 17 Auflösung 
 
(1) Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende des Vorstands und einer seiner beiden Stellvertreter 
gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die Mitgliederversammlung keine anderen Personen 
beruft. 
 
(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins fällt das Vermögen des Vereins an den Bundesverband der 
Regionalbewegung e.V., der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 
 
(3) Die bevorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn dem Verein die Rechtsfähigkeit entzogen 
wurde. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Änderungen 
 
1. Änderung – Mai 2020  
(Online-Versammlung u. Umlaufbeschluss – Grund: Verzicht auf Gemeinnützigkeit) 

2. Änderung – Dezember 2020  
(Online-Versammlung u. Umlaufbeschluss – Grund: Klarstellungen / Änderungen in §§ 3, 4, 12 u. 13) 

 
Die Eintragung der Änderungen ist aktuell beim Amtsgericht beantragt. 
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